
Stadtverordnetenversammlung Tagesordnungspunkt 6.

Wittstock/Dosse Beschluss-Nr. 234-2022-SVV
Öffentlich

Sitzungsvorlage für: Nichtöffentlich

Stadtverordnetenversammlung Bekanntmachung ja

Sitzungsdatum: 29.06.2022 Bekanntmachung nein

Fachbereich
Kämmerei

Beratungsfolge Sitzungs-
termin

TOP Anwesende Empfehlung

Soll Ist Gemäß
Beschluss-
vorschlag

mit
Änderungen

Ablehnung Zurück-
stellung

Finanzausschuss 30.05.2022 5. 5 3 X
Ausschuss für Bildung, Kultur
und Soziales

31.05.2022 6. 5 5 X

Ordnungsausschuss 01.06.2022 5. 5 3 X
Wirtschafts-, Landwirtschafts-
und Bauausschuss

02.06.2022 5. 5 4 X

Anwesende Abstimmungsergebnis
Sitzungs-
termin

TOP Soll Ist Ja Nein Enthaltung Abstimmungsart

Hauptausschuss 08.06.2022  4. 6 4 4 Gemäß
Beschluss-
vorschlag

Beschlussentwurf
Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Wittstock/Dosse  beschließt  die  Haushaltssatzung  der
Stadt Wittstock/Dosse  für  die  Haushaltsjahre  2022  und  2023  einschließlich  Haushaltsplan  und
Anlagen.
   

Der o.g. Beschluss wird wie folgt neu gefasst:
(Änderung/Streichung/Zusatz zum Beschlussvorschlag) nichtzutreffendes streichen

   

Beschlussfassung wie Vorschlag/Änderungen (nichtzutreffendes streichen)

Anwesende 19 Anmerkung:

Ja-Stimmen 18 Auf Grund des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) waren _0____
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

              
               

Nein-Stimmen 1
Enthaltungen
gezeichnet
Der Vorsitzende

____________________
                                                                        Siegel (Siegel)

gezeichnet
Der Bürgermeister

____________________



Rechtsgrundlagen:
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr.
19], S.286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.Juni 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21])

- Verordnung  über  die  Aufstellung  und  Ausführung  des  Haushaltsplans  der  Gemeinden  (Kommunale
Haushalts- und  Kassenverordnung  -  KomHKV)  vom  14.  Februar  2008  (GVBl.II/08,  [Nr.  03],  S.14)
zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl.II/19, [Nr. 66]     

Finanzielle Auswirkungen
Einnahmen Mittel stehen zur Verfügung
Keine haushaltsmäßige Berührung Mittel stehen nicht zur Verfügung

zur Kenntnis genommen:
Stadtkämmerei

Sachverhalt: Beschluss-Nr. 234-2022-SVV
Die Haushaltssatzung  für  den  Doppelhaushalt  2022/2023  wird  mit  dem  Haushaltsplan  und  seinen
weiteren Anlagen  zum  Beschluss  vorgelegt.  Sie  ist  nach  den  Grundsätzen  der  doppischen
Buchführung erarbeitet  worden.  Die  Finanzplanung  wurde  für  3  weitere  Jahre  (bis  2026)
vorgenommen.

Die Ortsbeiräte  wurden  entsprechend  §  46  BbgKVerf  zu  den,  die  Ortsteile  betreffenden,
Investitionsmaßnahmen angehört.
Die Ergebnisse  der  Anhörung  der  Ortsbeiräte  und  Änderungen  aus  den  Beratungen  der  Ausschüsse
werden in  einer  Übersicht  zusammengefasst  und  als  Anlage  zur  Stadtverordnetenversammlung
beigefügt. Diese ist Bestandteil des Beschlusses.

Bis zur  öffentlichen  Bekanntmachung  gilt  weiterhin  nach  §  69  BbgKVerf  die  vorläufige
Haushaltsführung.
   


